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Satzung des Insulinja e. V.

Verein für junge Menschen mit Diabetes mellitus

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr

(1) Der Verein trägt den Namen Insulinja e. V.

(2) Er hat den Sitz in Bad Mergentheim.

(3) Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Bad Mergentheim eingetragen.

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§§ 51 ff) in der jeweils gül-

tigen Fassung.

Zweck des Vereins ist die unmittelbare Förderung von jungen Menschen mit Diabetes

mellitus und anderen chronischen Krankheiten sowie deren Angehörigen und weiteren

Betroffenen.

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch

- Durchführung und Finanzierung von Maßnahmen zur Unterstützung bzw. Förderung

der Therapie für den in Absatz (1) genannten Personenkreis, auch über die stationäre

und ambulante Therapie hinaus, mit dem Ziel, die durch die Krankheit/Behinderung

resultierenden negativen Beeinträchtigungen im Alltag zu reduzieren/auszuschließen.

- Beschaffung und Überlassung von Mitteln zur Förderung der ganzheitlichen und famili-

enorientierten Betreuung.

- Hilfestellung zur Verbesserung der diagnostischen und therapeutischen Behandlungs-

möglichkeiten im Rahmen einer modernen Diabetes-Therapie.

- Finanzielle, pädagogische, psychologische und anderweitige Hilfe bei stationären und

ambulanten therapeutischen Maßnahmen.

- Unterstützung durch Lern- und Informationsmaterialien jeglicher Art und Durchführung

von Informations-, Fort- und Weiterbildungsbildungsmaßnahmen.

- Schaffung von kindgerechten Spiel- und Aufenthaltsbereichen.

- Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten von Eltern, Angehörigen, Bezugsperso-

nen, Betreuern oder anderen wichtigen Personen.

- Unterstützung von Körperschaften, die den gleichen Zweck wie Insulinja e. V. verfol-

gen.
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§ 3 Selbstlosigkeit

(1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die

Mitglieder des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus

Mitteln des Vereins erhalten. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Vereins-

zweck fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. Die

mit einem Ehrenamt betrauten Mitglieder haben nur Anspruch auf Ersatz tatsächlich er-

folgter Auslagen.

(3) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des

Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Der Verein besteht aus aktiven Mitgliedern und Fördermitgliedern (ordentliche Mitglieder)

sowie aus Ehrenmitgliedern. Aktive Mitglieder sind die im Verein direkt mitarbeitenden

Mitglieder. Fördermitglieder sind Mitglieder, die sich zwar nicht aktiv innerhalb des Vereins

betätigen, jedoch die Ziele und auch den Zweck des Vereins in geeigneter Weise fördern

und unterstützen. Fördermitglieder haben grundsätzlich kein Stimmrecht in der Mitglieder-

versammlung. Zum Ehrenmitglied werden Mitglieder ernannt, die sich in besonderer

Weise um den Verein verdient gemacht haben. Hierfür ist ein Beschluss der Mitglieder-

versammlung erforderlich. Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit, sie ha-

ben jedoch die gleichen Rechte und Pflichten wie ordentliche Mitglieder und können ins-

besondere an sämtlichen Versammlungen und Sitzungen teilnehmen.

(2) Mitglied kann jede volljährige, natürliche oder juristische Person werden.

(3) Die Beitrittserklärung ist schriftlich vorzulegen.

(4) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Die Ablehnung

der Aufnahme durch den Vorstand ist nicht anfechtbar. Es besteht kein Anspruch auf

Mitteilung der Ablehnungsgründe.

(5) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

(6) Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Jahresende möglich. Er erfolgt durch schriftliche

Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten.

(7) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat, so

kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied

muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme ge-

geben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von vier

Wochen nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die

nächste Mitgliederversammlung entscheidet.
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§ 5 Beiträge

Für die Höhe der jährlichen Mitgliederbeiträge, Förderbeiträge und Umlagen ist die jeweils

gültige Beitragsordnung maßgebend, die von der Mitgliederversammlung beschlossen wird.

§ 6 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind

a) der Vorstand

b) die Mitgliederversammlung

§ 7 Der Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus vier Mitgliedern, dem ersten Vorsitzenden, dem stellvertreten-

den Vorsitzenden und zwei Beiräten. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und au-

ßergerichtlich. Nach außen wird der Verein durch den 1. Vorsitzenden allein oder durch

mindestens zwei weitere Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren gewählt.

Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Der Vorsitzende wird von der Mit-

gliederversammlung in einem besonderen Wahlgang bestimmt. Die jeweils amtierenden

Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt

sind.

(3) Der Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit. Er kann sich eine Geschäftsordnung

geben und kann besondere Aufgaben unter seinen Mitgliedern verteilen oder Ausschüsse

für deren Bearbeitung oder Vorbereitung einsetzen.

(4) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins nach Maßnah-

men der Satzung und Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Der Vorstand übt seine

Tätigkeit ehrenamtlich aus. Der Vorstand kann für die Geschäfte der laufenden Verwal-

tung einen Geschäftsführer bestellen. Dieser ist berechtigt, an den Sitzungen des Vor-

standes mit beratender Stimme teilzunehmen.

(5) Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet, den Jahresbericht und die Jahresrechnung zu

erstellen und der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

(6) Der Vorstand ist zur wirtschaftlichen Betriebsführung und Mittelverwendung verpflichtet, er

hat dafür Sorge zu tragen, dass die Mittel des Vereins nur für satzungsgemäße Aufgaben

verwendet werden.

(7) Vorstandssitzungen finden mindestens einmal jährlich statt. Die Einladung zu Vorstands-

sitzungen erfolgt durch den Vorsitzenden schriftlich unter Einhaltung einer Einladungsfrist

von mindestens 2 Wochen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mit-

glieder anwesend sind.

(8) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit

entscheidet die Stimme des ersten Vorsitzenden.
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(9) Beschlüsse des Vorstands können auch schriftlich, fernmündlich oder per E-Mail gefasst

werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren schriftlich,

fernmündlich oder per E-Mail erklären. Schriftlich, fernmündlich oder per E-Mail gefasste

Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und von allen Vorstandsmitgliedern zu

unterzeichnen.

§ 8 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen.

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinte-

resse erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens 70 % der Vereinsmitglieder

schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird.

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den Vorstand unter

Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens 2 Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe

der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschrei-

bens folgenden Tag. Es gilt das Datum des Poststempels. Das Einladungsschreiben gilt

dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich

bekannt gegebene Adresse gerichtet ist.

(4) Anträge auf Erweiterung der Tagesordnung einer Mitgliederversammlung sind dem

Vorstand spätestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich einzureichen.

(5) Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leitet die Mitgliederversammlung. Auf Vorschlag

des Vorsitzenden kann die Mitgliederversammlung einen besonderen Versammlungsleiter

bestimmen.

(6) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung, sie hat insbesondere

folgende Aufgaben:

- Entgegennahme des Tätigkeitsberichts und der Jahresrechnung sowie des Kassen-

prüfberichtes

- Rechnungslegung für das abgelaufene Geschäftsjahr

- Genehmigung der Jahresrechnung

- Entlastung des Vereinsvorstandes

- (im Wahljahr) Wahl des Vorstandes

- Beschlussfassung über die Satzung, Änderungen der Satzung sowie die Auflösung des

Vereins

- Bestellung von 2 Kassenprüfern, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand

berufenen Gremium angehören und nicht Angestellte des Vereins sein dürfen

(7) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig

anerkannt ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mit-

glied hat eine Stimme.
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(8) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmen-

gleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

§ 9 Satzungsänderung

(1) Für Satzungsänderungen ist eine zweidrittel Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder

erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abge-

stimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mit-

gliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als auch

der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden waren.

(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen

Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungs-

änderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden.

§ 10 Beurkundung von Beschlüssen

Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen erfassten Beschlüsse sind schrift-

lich niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen.

§ 11 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung

(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der Mitgliederver-

sammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger

Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermö-

gen des Vereins an die Diabetes-Akademie Bad Mergentheim e. V. (gemeinnütziger Ver-

ein), die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vereinsvermögens dürfen erst nach Einwilligung

des Finanzamtes ausgeführt werden.

Bad Mergentheim, 11. Oktober 2007


